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4880/AB XXIII. GP 

Eingelangt am 23.10.2008 
Dieser Text ist elektronisch textinterpretiert. Abweichungen vom Original sind möglich. 

Bundeskanzler 

Anfragebeantwortung 
 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Mag. Lunacek, Freundinnen und Freunde haben 

am 23. September 2008 unter der Nr. 4992/J an mich eine schriftliche parlamentari-

sche Anfrage betreffend Stand der EU-Vertragsverletzungsverfahren gegen Öster-

reich gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: 

 Welche und wie viele Beschwerde- bzw. Vertragsverletzungsverfahren sind derzeit 
gegen Österreich seitens der EU-Kommission anhängig? Bitte fügen Sie eine voll-
ständige Liste der Verfahren, gegliedert nach Verfahrensstufen (1 .Stufe Mahn-
schreiben der EK, 2. Stufe - begründete Stellungnahme der EK und 3. Stufe - Klage 
vor dem EuGH) und einer Beschreibung des jeweiligen Falles mit Nummer, Betreff, 
Datum, national verpflichtete Gebietskörperschaft/Behörde etc. bei. 

In den in der Anlage angeschlossenen tabellarischen Übersichten werden die einzel-

nen Verfahren nach dem Informationsstand des Bundeskanzleramtes gemäß, der An-

frage gegliedert nach Verfahrensstufen aufgelistet. Der Gegenstand des Verfahrens, 

die innerstaatlich zuständige Gebietskörperschaft bzw. Behörde, sowie der jeweilige 

Verfahrensstand sind ebenfalls den angeschlossenen Tabellen zu entnehmen. 

Ich weise in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es sich bei den in diesen tabel- 

larischen Übersichten angeführten Rechtssachen um laufende Verfahren handelt und 

daher über die tatsächliche Berechtigung der jeweils von der Europäischen Kommis- 

sion erhobenen Vorwürfe noch keine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs 

vorliegt. Die Republik Österreich geht in den meisten der nachstehend angeführten 
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Verfahren grundsätzlich von der Rechtsposition aus, dass die nationale Rechtslage 

gemeinschaftsrechtskonform ausgestaltet ist. 

Zu den Fragen 2 und 3: 

 Werden Sie für eine strukturierte Information der Öffentlichkeit und des Parla-
ments über laufende Vertragsverletzungsverfahren samt Veröffentlichung der re-
levanten Dokumente Sorge tragen? 

 Wenn nein, wie begründen Sie Ihre Verweigerung der strukturierten Information 
der Öffentlichkeit? 

Soweit die Information des Parlaments angesprochen ist, weise ich darauf hin, dass 

das Bundeskanzleramt sämtliche verfahrensrelevanten Schreiben der Europäischen 

Kommission bzw. des Europäischen Gerichtshofs im Rahmen der Informationspflicht 

gemäß Art. 23e Abs. 1 B-VG laufend dem Parlament übermittelt. 

Eine strukturierte Information der Öffentlichkeit über Vertragsverletzungsverfahren ist 

folgendermaßen gewährleistet: 

Die Europäische Kommission veröffentlicht auf ihrer Homepage regelmäßig Presse- 

mitteilungen über Vertragsverletzungsverfahren (vgl. http://ec.europa.eu/internal_ 

market/infringements/index_de.htm), welche die betroffenen Mitgliedstaaten 

bezeichnen und die wesentlichen Inhalte sowie die ausschlaggebenden Gründe für 

die Einleitung des Verfahrens darstellen. In einem weiterführenden Link kann diese 

Information auch spezifisch nach Sektoren (z.B. Berufsqualifikationen, Finanzdienst-

leistungen etc.) abgerufen werden. 

Weiters wird die Einleitung sämtlicher Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof, 

darunter auch die Vertragsverletzungsverfahren, im Amtsblatt der Europäischen Uni-

on veröffentlicht, welches tagesaktuell im Internet verfügbar ist (vgl. http://eur-

lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=de). 

Nicht zuletzt verweise ich auf die Europaseite des Bundeskanzleramtes, auf der lau-

fend Rundschreiben des Bundeskanzleramtes-Verfassungsdienst zu allen Urteilen 
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des Europäischen Gerichtshofs mit Bezug zu Österreich oder sonstiger innerstaatli-

cher rechtlicher Relevanz veröffentlicht werden (vgl. http://www.bundeskanzleramt.at/ 

site/5825/default.aspx). 

Eine darüber hinausgehende Veröffentlichung von verfahrensrelevanten Dokumen-  

ten stößt jedoch auf rechtliche Grenzen. Sämtliche im Zuge eines Vertragsverlet-

zungsverfahrens (einschließlich der Vorphase im Sinne des Art. 226 EG-Vertrag) 

übermittelte Schriftsätze unterliegen nämlich der Ausnahmeregelung des Art. 4 

Abs. 2, 2. und 3. Anstrich der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2001 über den Zugang der Öffentlichkeit zu 

Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission, 

Amtsblatt Nr. L 145 vom 31.5.2001 S. 43 - 48. 

Diese Rechtsauffassung wird auch durch die Judikatur des Gerichts erster Instanz 

bestätigt, wonach die Mitgliedstaaten während anhängiger Untersuchungen, die zu 

einem Vertragsverletzungsverfahren führen können, von der Kommission Vertrau-

lichkeit erwarten können und es zum Schutz des öffentlichen Interesses gerecht-

fertigt ist, den Zugang zu Dokumenten aus der Untersuchungsphase eines Verfah-

rens zu verweigern. Im Verfahren T-309/97, Bavarian Lager, hat das Gericht erster 

Instanz dies folgendermaßen umschrieben: „Käme es nämlich während den Ver-

handlungen zwischen der Kommission und dem betroffenen Mitgliedstaat zu einer 

Verbreitung von Dokumenten, die sich auf die Untersuchungsphase beziehen, so 

könnte dies den ordnungsmäßigen Ablauf des Vertragsverletzungsverfahrens be-

einträchtigen und sein Ziel gefährden, es dem Mitgliedstaat zu ermöglichen, seine 

Vertragspflichten freiwillig zu erfüllen oder gegebenenfalls seine Position zu recht-

fertigen" (Slg. 1999, II-3217, Rz 46; vgl. auch RsT-105/95, WWF, Slg. 1997, II-313; Rs 

T-191/99, David Petrie, Slg. 2001, II-3677). 

Dieser Rechtsstandpunkt wird seitens der Europäischen Kommission geteilt und es 

werden demgemäß Ansuchen auf Dokumenteneinsicht bzw. Dokumentenübermitt-

lung in Vertragsverletzungsverfahren von der Kommission grundsätzlich abschlägig 

beschieden.
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An dieser Rechtsauffassung ändert auch das in der gegenständlichen Anfrage zitier-  

te Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 18. Dezember 2007 in der Rechtssache 

C-64/05 P (Slg. 2007, I-11389) nichts. In dem genannten Verfahren hat der Europäi-

sche Gerichtshof - entgegen der Auffassung des Gerichts erster Instanz im Urteil in 

der Rechtssache T-168/02, Slg. 2004, II-4135 - zwar festgestellt, dass Art. 4 Abs. 5  

der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 nicht dahin ausgelegt werden kann, dass er dem 

Mitgliedstaat ein allgemeines und unbedingtes Vetorecht verleiht, aufgrund dessen er 

der Verbreitung von Dokumenten, die von ihm stammen oder sich im Besitz eines 

Gemeinschaftsorgans befinden, nach freiem Ermessen widersprechen könnte. Kei-

nesfalls in Frage gestellt hat er jedoch die Möglichkeit der Verweigerung des Zu-

gangs zu derartigen Dokumenten im Fall des (vom Mitgliedstaat zu begründenden) 

Vorliegens eines der Ausnahmegründe gemäß Art. 4 Abs. 1 bis 3 der Verordnung 

(EG) Nr. 1049/2001. Zumal sich die oben dargelegte Rechtsposition ja eben gerade 

auf die Ausnahmeregelung des Art. 4 Abs. 2, 2. und 3. Anstrich der Verordnung (EG) 

Nr. 1049/2001 stützt, steht das genannte Urteil des Europäischen Gerichtshofs die-  

ser Rechtsauffassung nicht entgegen. 

Der Hinweis auf „EU-rechtswidrige Kuhhändel" ist daher unbegründet.  

Anlage
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